
UG 46
Finanzmarktstabilität

Wirkungsziel 1
Sicherstellung des wert- und kapitalschonenden Portfolioabbaus bei
Abbauinstituten bzw. Instituten in Liquidation

Zahlungen des Bundes an Abbaueinheiten zur 
Abdeckung der Verwertungsverluste [Mio. €]
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Wirkangaben 2024 im Überblick

Bei der Erstellung dieser Inhalte wurde mit KI-Unterstützung gearbeitet. Die Ergebnisse wurden von einer Person mit
Fachexpertise verifiziert und zur Anwendung freigegeben.

Maßnahmen

Umsetzung des jeweiligen Abbauplans - Planmäßiger Abbau aller Abbauinstitute;

HETA, KA Finanz AG und immigon befinden sich in Liquidation

Key Facts

Die Finanzmarktstabilität wurde 2024 erfolgreich gesichert. Alle Abbauinstitute

(HETA, KA Finanz AG, immigon) befinden sich planmäßig in Liquidation ohne weitere

staatliche Unterstützung. Der Bund erhielt 2024 Rückflüsse von 20 Mio. EUR aus dem

Verkauf eines Genussscheins. Keine Zahlungen zur Abdeckung von

Verwertungsverlusten waren erforderlich. Die Übertragung der HETA-Bundesanteile

an die ABBAG wurde abgeschlossen. Die Liquidation wird voraussichtlich bis 2028

fortgesetzt. 

Druckbericht Seiten 347-350

Vollständige Daten ebenfalls verfügbar auf 
www.wirkungsmonitoring.gv.at




